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Allgemeinverfügung 

der Stadt Frankenthal (Pfalz) als Versammlungsbehörde 

 

Die Stadt Frankenthal (Pfalz) erlässt als Versammlungsbehörde gemäß 15 Abs. 1 

Versammlungsgesetz (VersammlG) in der derzeit geltenden Fassung, § 35 Verwal-

tungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der derzeit geltenden Fassung, § 1 Landesver-

waltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) in der derzeit geltenden Fassung und § 80 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der derzeit geltenden 

Fassung und §§ 65, 66 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz in der derzeit gel-

tenden Fassung, folgende 

 

 

Allgemeinverfügung 

 

1. Die Veranstaltung von und die Teilnahme an folgenden öffentlichen Ver-

sammlungen unter freiem Himmel auf dem Gebiet der Stadt Frankenthal 

(Pfalz) werden verboten: 

 

a) Untersagt wird der am Montag, den 20.12.2021 um 19.00 Uhr geplante und 

beworbene, aber nicht angemeldete sogenannte „Montagsspaziergang“ 

am Speyerer Tor in der Speyerer Straße und auf dem Platz vor dem Speyerer 

Tor. 

 

b) Jede weitere thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemel-

dete und behördlich bestätigte Ersatzversammlung im Stadtgebiet Fran-

kenthal (Pfalz). 

 

2. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 verfügten Verbote kann 

unmittelbarer Zwang angewendet werden, der hiermit angedroht wird. 

 

3. Die sofortige Vollziehung der in Ziffer 1 verfügten Verbote wird hiermit im be-

sonderen öffentlichen Interesse gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO angeord-

net. 

 

4. Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt 

gegeben (§ 1 Absatz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – in Ver-

bindung mit § 41 Absatz 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG) und 

tritt am 20. Dezember 2021 um 0:00 Uhr in Kraft. 
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Begründung: 

 

Die in Ziffer 1 der Verfügung angeordneten Verbote rechtfertigen sich aus § 15 

Abs. 1 VersammlG. Gemäß § 15 Abs. 1 VersammlG kann die zuständige Behörde 

eine Versammlung oder einen Aufzug verbieten, wenn nach den zur Zeit des Er-

lasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung bei Durchführung einer Versammlung unmittelbar gefährdet ist. Der 

Prognosemaßstab der „unmittelbaren Gefährdung“ erfordert, dass der Eintritt ei-

nes Schadens für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit mit hoher Wahr-

scheinlichkeit zu erwarten ist. Notwendig ist dabei immer ein hinreichend konkre-

ter Bezug der Erkenntnisse oder Tatsachen zu der geplanten Veranstaltung. 

 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit in § 15 Abs. 1 VersammlG umfasst u.a. den 

Schutz zentraler Rechtsgüter wie das Grundrecht Dritter auf Leben und körperli-

che Unversehrtheit. Insoweit trifft den Staat eine grundrechtliche Schutzpflicht, in 

deren Kontext auch zahlreiche zur Bekämpfung der nach wie vor andauernden 

Covid-19-Pandemie von Bund, Ländern und Gemeinden ergriffene Infektions-

schutzmaßnahmen stehen. Unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnis-

mäßigkeit, der die Beachtung sämtlicher Umstände des Einzelfalls einschließlich 

des aktuellen Stands des dynamischen und tendenziell volatilen Infektionsgesche-

hens beinhaltet, können zum Zweck des Schutzes vor Infektionsgefahren ver-

sammlungsbeschränkende Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören grund-

sätzlich auch Versammlungsverbote, die verhängt werden dürfen, wenn mildere 

Mittel nicht zur Verfügung stehen und soweit der hierdurch bewirkte tiefgreifende 

Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 GG in Ansehung der grundlegenden 

Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das demokratische und freiheitliche Ge-

meinwesen insgesamt nicht außer Verhältnis steht zu den jeweils zu bekämpfen-

den Gefahren und dem Beitrag, den ein Verbot zur Gefahrenabwehr beizutragen 

vermag. 

 

Es handelt sich bei der in Ziffer 1 bezeichneten Aktion um die geplante Durchfüh-

rung von öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne des Ver-

sammlungsgesetzes. Es ist dabei die Strategie, zu versuchen, örtliche Zusammen-

künfte von Personen unter Umgehung des Versammlungsgesetzes durchzuführen. 

Dies wird verfolgt, indem solche Versammlungen ohne die grundsätzlich gebo-

tene Anzeige im Sinne von § 14 VersammlG durchgeführt werden, um damit die 

– zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit gebotenen 

– behördlichen Präventiv- und Steuerungsmaßnahmen der Versammlungsbe-

hörde und Polizei zu unterlaufen sowie die Verantwortlichkeit als Veranstalter / 

Versammlungsleiter zu verschleiern. 

 

Eine Versammlung wird dadurch charakterisiert, dass eine Personenmehrheit 

durch einen gemeinsamen Zweck inhaltlich verbunden ist und die Zusammen-

kunft auf die Teilnahme an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet ist. Ver-

sammlungen im Sinne der §§ 14 ff. VersammlG sind demnach örtliche Zusammen-

künfte mehrerer Personen zu gemeinschaftlicher, auf die Teilhabe an der öffentli-

chen Meinungsbildung gerichteten Erörterung und Kundgebung. Entscheidend 

ist, dass die Meinungsbildung und -äußerung mit dem Ziel erfolgt, auf die Öffent-

lichkeit entsprechend einzuwirken.  
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Durch die mediale Berichterstattung infolge der bundesweit stattgefundenen 

Montagsspaziergänge am 13.12.2021 ist der Hintergrund der „Spaziergänge“ nun 

auch der breiten Masse der Bevölkerung bekannt. Es bedarf zur Teilhabe an der 

öffentlichen Meinungsbildung nicht zwingend der versammlungstypischen Hilfs-

mittel wie Reden, Plakate, Banner, Flyer o.ä. 

 

Versammlungen sind dabei nicht auf Zusammenkünfte traditioneller Art be-

schränkt, sondern umfassen vielfältige Formen gemeinsamen Verhaltens (wie Sitz-

demonstrationen, Mahnwachen, Schweigemärsche, Straßentheater und Men-

schenketten) bis hin zu nonverbalen Ausdrucksformen. 

 

Die geplanten Aktionen haben nach ihrem Gesamtgepräge das Ziel, gemein-

schaftlich zusammen zu kommen, um eine demonstrative Aussage im Kontext der 

Corona-Schutzmaßnahmen zu transportieren („Montagsproteste: Jetzt erst recht 

– ganz Deutschland geht auf die Straße und die Pfalz ist mit dabei! Über 100.000 

Bürger waren vergangenen Montag bei Spaziergängen und Versammlungen auf 

der Straße und es werden von Woche zu Woche mehr. Ein Rekord löst den nächs-

ten ab. Auch für Montag sind einige Städte neu mit am Start – ebenso bei uns in 

der Pfalz. Überall gehen Menschen friedlich, selbstbestimmt und eigenverantwort-

lich auf die Straße und lassen sich nicht weiter bevormunden oder einschüch-

tern.“ [Telegram Kanal: „Freie Pfälzer“ vom 16.12.2021].) und damit auf die öffent-

liche Meinungsbildung einzuwirken. Insofern liegt die Zweckverbundenheit unter 

den Teilnehmern vor, die auf eine „gemeinschaftliche kommunikative Entfaltung“ 

gerichtet ist. 

 

Ein Verstoß gegen § 14 VersammlG ist gegeben, da keine Anmeldung für diesen 

„Montagsspaziergang“ am Speyerer Tor vorliegt. Danach besteht grundsätzlich 

das Erfordernis, wonach eine öffentliche Versammlung im Sinne von § 14 Ver-

sammlG spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe bei der zuständigen Be-

hörde anzumelden ist. Das Anmeldeerfordernis trägt dem Umstand Rechnung, 

dass die zuständigen Sicherheitsbehörden einen zeitlichen Vorlauf brauchen, um 

zu prüfen, ob von der Durchführung der Versammlung Gefahren für die öffentli-

che Sicherheit ausgehen und bejahendenfalls Vorkehrungen zu treffen haben, 

um die Gefahren und Schäden für Dritte zu verhindern. Bei den geplanten 

Zusammenkünften sind erhebliche Gefahren für hochrangige Rechtsgüter Dritter 

zu besorgen. Namentlich dadurch, dass es zu einer erheblichen Anzahl von phy-

sischen Kontakten kommt, keine Mindestabstände konsequent eingehalten und 

keine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. In Ansehung des der-

zeitigen Infektionsgeschehens in der Stadt Frankenthal (Pfalz), die mit eine der 

höchsten 7-Tage-Inzidenzen in Rheinland-Pfalz hat, kommt eine Versammlung nur 

unter Einhaltung von infektionshygienischen Auflagen in Betracht, sofern die hin-

reichende Gewähr besteht, dass diese Auflagen auch (mehrheitlich) umgesetzt 

werden. 

 

Dabei ist die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen (namentlich: Einhaltung 

von Mindestabständen, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung) auch im Freien 

erforderlich, um das Übertragungsrisiko zu minimieren. Denn nach der Risikobe-

wertung des Robert Koch-Instituts stellt das generelle Tragen von Masken in be-

stimmten Situationen im öffentlichen Raum weiterhin unabhängig vom 
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individuellen Impfschutz einen wichtigen Schutz vor einer Übertragung durch 

Tröpfchen bei einem engen Kontakt dar.  

 

Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern ohne Maske unterschritten wird, z. B. 

bei größeren Menschenansammlungen, besteht auch im Freien ein Übertra-

gungsrisiko. Die Einhaltung dieses Mindestabstandes ist nach der Gefahrenprog-

nose bei Durchführung der in Ziffer 1 bezeichneten Versammlungen nicht gewähr-

leistet. Die vielfältigen Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit im gesamten 

Bundesgebiet haben gezeigt, dass die zuweilen behauptete Rechtstreue bei sol-

chen Veranstaltungen letztlich nur als Lippenbekenntnis zu werten ist und im Ge-

gensatz dazu vielmehr mit zunehmender Vehemenz gegen staatliche Infektions-

schutzmaßnahmen verstoßen wird. Insofern steht zu erwarten, dass zahlreiche Teil-

nehmende der verbotenen Versammlungen gerade nicht zuverlässig die Gewähr 

bieten, auf die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Anforderungen effektiv 

hinzuwirken. Es ist namentlich zu erwarten, dass auch bei den untersagten Ver-

sammlungen vielfach insbesondere die erforderlichen Mindestabstände nicht 

eingehalten werden und keine (geeignete) Mund-Nasen-Bedeckung (ordnungs-

gemäß) getragen wird. 

 

Der Hauptübertragungsweg für SARS CoV 2 ist u. a. die respiratorische Aufnahme 

virushaltiger Partikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen, Niesen oder dem 

Skandieren von Parolen entstehen. Je nach Partikelgröße bzw. den physikalischen 

Eigenschaften unterscheidet man zwischen den größeren Tröpfchen und kleine-

ren Aerosolen, wobei der Übergang zwischen beiden Formen fließend ist. Wäh-

rend insbesondere größere respiratorische Partikel schnell zu Boden sinken, kön-

nen Aerosole auch über längere Zeit in der Luft schweben und sich verteilen. Ob 

und wie schnell die Tröpfchen und Aerosole absinken oder in der Luft schweben 

bleiben, ist neben der Größe der Partikel von einer Vielzahl weiterer Faktoren, u. 

a. der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, abhängig. Beim Atmen und Spre-

chen, aber noch stärker beim Schreien und Singen, werden Aerosole ausgeschie-

den; beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich vermehrt größere Par-

tikel. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber infektiö-

sen Partikeln jeglicher Größe im Umkreis von 1 bis 2 m um eine infizierte Person 

herum erhöht.  

 

Demnach folgt vorliegend bereits aus dem Umstand, dass die Versammlungen 

nicht rechtzeitig angemeldet worden sind und von ihnen Infektionsgefahren aus-

gehen, die nicht gering oder vernachlässigbar sind, dass diese aufgrund der da-

mit einhergehenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nach pflichtgemä-

ßem Ermessen zu verbieten sind. 

 

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass nach § 15 Abs. 3 VersammlG eine Ver-

sammlung oder ein Aufzug aufgelöst werden kann, wenn er nicht angemeldet 

worden ist. Vorliegend kann in Hinblick auf die andernfalls zu besorgende Gefähr-

dung durch das verdichtete Zusammenkommen einer größeren Personenmehr-

heit für hochrangige Rechtsgüter nicht abgewartet werden, bis sich die Personen 

versammeln und die Veranstaltungen sodann erst aufgelöst werden. Denn eine 

effektive Abwehr der Infektions- und damit Gesundheitsgefahren wäre durch eine 

Auflösung nach Nichteinhaltung etwaiger (Hygiene-)Auflagen nicht in gleicher 
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Weise geeignet, da es in diesem Fall bereits zu einer gegebenenfalls irreparablen 

Verwirklichung der Gefahrensituation für Versammlungsteilnehmende, Polizeibe-

amte und Passanten kommen würde. 

 

Aus Gründen des effektiven Schutzes von Leib und Leben ist in der aktuellen an-

gespannten Pandemielage nur ein präventives Vorgehen verhältnismäßig. 

 

In jüngster Zeit zeigt sich bundesweit, aber auch in Rheinland-Pfalz und im Stadt-

gebiet Frankenthal (Pfalz), eine deutliche Zunahme hinsichtlich nicht angezeigter 

„Spaziergänge“, die durch die Gleichzeitigkeit von akkurater Planung und ver-

meintlicher Spontanität geprägt sind. Man trifft sich zielgerichtet und scheinbar 

spontan, um gemeinsam – ohne Plakate und Parolen – und gleichsam performa-

tiv, ohne Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, eine Wegstrecke zu absol-

vieren. Das soll einen beiläufigen und alltäglichen Charakter haben (um das Ver-

sammlungsgesetz zu umgehen) und zugleich soll das kommunikative Anliegen 

transportiert werden. 

 

Die Ereignisse vom 13.12.2021 haben gezeigt, dass die Gefahr von unangemel-

deten Versammlungen – auch in Frankenthal (Pfalz) – virulent ist und dass hierbei 

aufgrund des hohen Mobilisierungspotenzials eine erhebliche Anzahl von Perso-

nen zur Teilnahme bereit ist. Dies hat sich am Montag, den 13.12.2021, gezeigt, als 

sich am Speyerer Tor ca. 40 Personen versammelt haben. Erst nach Erscheinen 

der Polizei haben sich die Teilnehmer entfernt, die zuvor zusammen standen. 

 

Aufgrund des Verbotes von entsprechenden Versammlungen am kommenden 

Montag in der Stadt Mannheim, ist zudem mit einem Ausweichen der potenziellen 

dortigen Teilnehmer (am 13.12.2021 ca. 2.000 Teilnehmer in Mannheim) auf die 

entsprechenden Versammlungen im Umkreis zu rechnen. In der ebenfalls zur Met-

ropolregion Rhein-Neckar gehörenden Stadt Mannheim zogen am 13.12.2021 bei 

einem nicht angemeldeten und unzulässigen sog. Abendspaziergang trotz eines 

kurzfristig angeordneten Versammlungsverbots nach Schätzungen der Polizei bis 

zu 2.000 Menschen durch die Stadt. Die Teilnehmer verteilten sich dabei immer 

wieder in Gruppen zu 400-500 Personen. Hierbei wurden Mindestabstände grund-

sätzlich nicht eingehalten und auch eine Mund-Nasen-Bedeckung nur in wenigen 

Einzelfällen getragen. Erst als die Polizei sehr starke Kräfte zusammengezogen 

hatte, beruhigte sich die Lage allmählich. 

 

Die Beteiligten der einzelnen Aufzüge verhielten sich ab ca. 20:00 Uhr äußerst ag-

gressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Durch Polizeiketten wurde immer 

wieder versucht, eine Umschließung zu gewährleisten. Hierbei versuchten die je-

weils aufgehaltenen Menschen, die Polizeiketten zu durchbrechen, was vorüber-

gehend die Freigabe des geschlossenen Einsatzes von Pfefferspray und Hieb-

waffe durch den Polizeiführer zur Folge hatte. Unter Anwendung von unmittelba-

rem Zwang konnte direkt im Anschluss eine größere Gruppe von Störern zurück-

gedrängt und die Polizeiketten vor Ort so zumindest in Teilen aufrechterhalten 

werden. 

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Einsatz sechs Polizisten im Ver-

lauf des Abends verletzt.  
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Wie bereits oben dargestellt, ist durch das Verbot der unangemeldeten Ver-

sammlungen in Mannheim am selben Tag mit einem Ausweichen dieses teils ag-

gressiven Teilnehmerkreises auch auf das Stadtgebiet von Frankenthal (Pfalz) zu 

rechnen. 

 

Aktuell ist zudem festzustellen, dass vergleichbare Versammlungsaktivitäten bun-

desweit stark zunehmen: 

 

Am 13.12.2021 haben Tausende Menschen in zahlreichen Städten gegen Coro-

namaßnahmen protestiert. Allein in Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich 

rund 7.000 Menschen in mindestens zwölf Städten an teils nicht angemeldeten 

Veranstaltungen, davon etwa 2.900 in Rostock. Der Protest richtete sich vor allem 

gegen eine mögliche Impfpflicht, vielerorts wurde aber auch eine Spaltung der 

Gesellschaft durch die Einschränkungen beklagt. In Thüringen protestierten laut 

Polizei landesweit rund 6.000 Menschen bei 26 Versammlungen gegen die Coro-

namaßnahmen. Größtenteils seien es illegale Zusammenkünfte gewesen, sagte 

ein Sprecher. Dabei seien sieben Beamte verletzt worden, einer davon war dem-

nach nicht mehr dienstfähig. Bei einer nicht genehmigten Versammlung in Berlin 

kam es zu Verstößen gegen das Masken- und Abstandsgebot. Es wurden Platz-

verweise erteilt. Später am Abend kehrten die Protestler demnach zurück, worauf-

hin die Polizei den Platz räumte. In Magdeburg versammelten sich etwa 3.500 

Menschen, im nordrhein-westfälischen Gummersbach rund 500. In Sachsen ging 

die Polizei am Abend in mehreren Orten gegen Proteste vor: In Freiberg kesselte 

die Polizei rund hundert Menschen in der Nähe eines Supermarktparkplatzes ein, 

bevor sie die Protestierenden doch weitergehen ließ – denn aufgrund der Nähe 

zu den Geschäften sei nicht festzustellen gewesen, wer Teilnehmer oder Kunde 

der Märkte war, sagte ein Sprecher der Polizei. In Dresden zählte die Polizei in der 

Innenstadt rund hundert Protestierende. Immer häufiger kommt es bei Protesten 

gegen Coronamaßnahmen zu Gewalt. Auch am vergangenen Wochenende 

kam es bei diversen, teils unangemeldeten Demonstrationen zu Ausschreitungen 

mit mehreren verletzten Polizeibeamten (vgl. https://www.spiegel.de/poli-

tik/deutschland/corona-tausende-teilnehmer-bei-demos-gegen-coronamass-

nahmen-in-thueringen-sachsen-und-andernorts-a-5703fc56-6f56-4154-841c-

6d27fc7d3442). 

 

In einigen baden-württembergischen Städten haben am Wochenende (10. – 

12.12.2021) Tausende gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Gewalt 

bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik am Wochenende hat landes- und 

bundesweit scharfe Kritik ausgelöst. In Baden-Württemberg gab es laut Landesin-

nenministerium 22 Versammlungen mit Tausenden Teilnehmenden, die einen Be-

zug zur Pandemie hatten. Die Polizei stellte demnach rund 650 Verstöße gegen 

die Corona-Verordnung fest, darunter knapp 300 Verstöße gegen die Pflicht zum 

Tragen einer Maske. Eine Demonstration fand am Samstagabend (11.12.2021) in 

Reutlingen statt. Dort demonstrierten laut Polizei bis zu 1.500 Menschen gegen die 

Corona-Maßnahmen. Bei der Versammlung zogen Menschen mit Kerzen durch 

die Stadt und riefen zum "Widerstand" auf. Ein Polizist wurde dabei verletzt, der 

mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Laut Polizei blockierten die De-

monstrierenden Straßen, die Stimmung sei "aggressiv" gewesen. 

  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-tausende-teilnehmer-bei-demos-gegen-coronamassnahmen-in-thueringen-sachsen-und-andernorts-a-5703fc56-6f56-4154-841c-6d27fc7d3442
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-tausende-teilnehmer-bei-demos-gegen-coronamassnahmen-in-thueringen-sachsen-und-andernorts-a-5703fc56-6f56-4154-841c-6d27fc7d3442
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-tausende-teilnehmer-bei-demos-gegen-coronamassnahmen-in-thueringen-sachsen-und-andernorts-a-5703fc56-6f56-4154-841c-6d27fc7d3442
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-tausende-teilnehmer-bei-demos-gegen-coronamassnahmen-in-thueringen-sachsen-und-andernorts-a-5703fc56-6f56-4154-841c-6d27fc7d3442
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Die Demonstrierenden versammelten sich am Abend am Bürgerpark und zogen 

von dort aus über das Tübinger Tor weiter in Richtung Marktplatz. Aufforderungen 

zum Tragen einer Maske seien ignoriert worden, hieß es von der Polizei. Infolge-

dessen wurde die Versammlung durch das Amt für öffentliche Ordnung aufgelöst. 

Trotzdem zog im Anschluss eine Gruppe weiter in Richtung Karlstraße und Zentraler 

Omnibusbahnhof. Beim Versuch der Beamten, die Versammlung zu stoppen, 

seien Demonstrierende gewalttätig geworden. Die Polizei setzte daraufhin nach 

eigenen Angaben Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Im Laufe des Abends seien 

mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, Beleidigung und 

versuchter Körperverletzung eingeleitet worden. Außerdem wurden laut Polizei 

rund 100 Platzverweise erteilt (vgl. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuert-

temberg/suedbaden/demo-gegen-corona-politik-100.html). 

 

Vor diesem Hintergrund war die Allgemeinverfügung zu erlassen, zumal eine an-

dere, den gleichen Erfolg herbeiführende Maßnahme zum Zeitpunkt des Erlasses 

dieser Allgemeinverfügung nicht ersichtlich war. Namentlich eine örtliche Begren-

zung auf Teile des Gebietes des Landkreises wäre nicht gleichermaßen effektiv 

(vgl. Ziffer 1 Buchstabe b). In Hinblick darauf, dass diese Versammlungen gerade 

darauf abzielen, hoheitliche Maßnahmen zu unterlaufen und zu umgehen und im 

sog. Querdenker-Milieu, als Corona-Maßnahmen-Gegner, explizit Guerillataktiken 

thematisiert, wäre eine Beschränkung der Verbote auf Teile des Gebietes des 

Landkreises (wie den bereits in Telegram beworbenen Orten) nicht gleicherma-

ßen geeignet. Die Gefährdungen für Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit be-

stehen nicht lediglich bei einem örtlich verdichteten Zusammenkommen zahlrei-

cher Personen ohne Beachtung der zentralen Hygienemaßnahmen in ausge-

wählten Stadtteilen. Es besteht die Besorgnis, dass die betreffenden Personen, bei 

denen eine zunehmende Enthemmung und Radikalisierung festzustellen ist, an-

dernfalls auf andere (nicht erfasste) Örtlichkeiten ausweichen und gleichsam ein 

„Katz-und-Maus-Spiel“ mit der Versammlungsbehörde, der Ordnungsbehörde 

und der Polizei treiben. 

 

Das Verbot ist auch angemessen. Die Verfügung dient dem Schutz hochrangiger 

Rechtsgüter (Leib und Leben) und sie steht nicht außer Verhältnis zu der Eingriffsin-

tensität. Es besteht die Möglichkeit, Versammlungen rechtzeitig anzuzeigen und – 

soweit keine unmittelbaren Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu besorgen 

sind – (ggfs. unter Auflagen) durchzuführen. Die gezielte Umgehung von rechtli-

chen Vorgaben, die dem Schutz von Rechtsgütern zu dienen bestimmt sind, ist 

nicht schutzwürdig. Demnach kann hier das Instrument des Versammlungsverbots 

als ultima ratio auch zum Zwecke des Infektionsschutzes, d. h. zum Schutz von Leib 

und Leben, eingesetzt werden. 

 

Als vergleichbare Ersatzversammlung zählen solche Versammlungen, die – sei es 

verbal oder nonverbal – ebenfalls auf die gemeinschaftliche kommunikative Kritik 

an den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen (Hygienemaßnahmen, Impfungen 

etc.) abzielen und gemeinschaftlichen Widerstand zum Ausdruck bringen sollen. 

In Ansehung dessen, dass die Versammlungen gerade darauf abzielen, hoheitli-

che Maßnahmen zu unterlaufen und flexibel zu umgehen, ist diese Erweiterung 

auf vergleichbare Ersatzversammlungen geboten. 

  

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/demo-gegen-corona-politik-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/demo-gegen-corona-politik-100.html
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Die Androhung der Anwendung unmittelbaren Zwangs in Ziffer 2 gemäß §§ 65, 66 

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz ist erforderlich, um die Zielsetzung dieser 

Allgemeinverfügung zu erreichen, wenn auf andere Art und Weise eine unmittel-

bar bevorstehende erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit nicht mehr ver-

hindert werden kann. Die Androhung anderer Zwangsmaßnahmen, namentlich 

des Zwangsgeldes, ist untunlich, um die zügige Beseitigung der Störung im Falle 

einer unerlaubten örtlichen Personenzusammenkunft zu erreichen. 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Ziffer 3 der Verfügung liegt im beson-

deren öffentlichen Interesse. Dem mit dem Verbot verfolgten Ziel des Schutzes 

von Leib und Leben sowie der Verhinderung strafbarer Handlungen (§ 26 Nr. 2 

VersammlG) bzw. Ordnungswidrigkeiten (§ 29 Abs. Nr. 1 VersammlG) ist Vorrang 

vor dem Interesse an der Durchführung der unzulässigen Versammlungen einzu-

räumen. Es kann nicht bis zum Abschluss eines etwaigen Rechtsbehelfsverfahrens 

zugewartet werden, weil sonst die dringende Gefahr irreparabler Schäden für die 

betroffenen Rechtsgüter bestünde. Eine Interessenabwägung gemäß § 80 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 und Abs. 3 VwGO konnte daher im Interesse eines effektiven Gesund-

heitsschutzes von Dritten aufgrund der Dringlichkeit (hochdynamisches Infektions-

geschehen, rasche Ausbreitung der besorgniserregen den Omikron-Variante) hier 

ausnahmsweise nur zu Gunsten der Anordnung der sofortigen Vollziehung ausfal-

len. 

 

Hinweise 

 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt 

gegeben (§ 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (GVBl. 1976, 308) in Ver-

bindung mit § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG). 

 

Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem 

Widerspruch keine aufschiebende Wirkung zu. 

 

§ 23 VersG: 

Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 

Absatz 3 des Strafgesetzbuches) zur Teilnahme an einer öffentlichen Versamm-

lung oder einem Aufzug auffordert, nachdem die Durchführung durch ein voll-

ziehbares Verbot untersagt oder die Auflösung angeordnet worden ist, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 26 VersG: 

Wer als Veranstalter oder Leiter 

 

1. eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots 

durchführt oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt 

oder 

2. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne 

Anmeldung (§ 14) durchführt, 

 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
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§ 29 Abs. 1 Nr. 1 VersG: 

 

Ordnungswidrig handelt, wer an einer öffentlichen Versammlung oder einem Auf-

zug teilnimmt, deren Durchführung durch vollziehbares Verbot untersagt ist. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Be-

kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadtver-

waltung Frankenthal (Pfalz) schriftlich oder zur Niederschrift beim Bereich Ord-

nung und Umwelt, Abteilung Öffentliche Ordnung, Neumayerring 72, Zimmer Nr. 

2.22, 67227 Frankenthal (Pfalz) oder bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsaus-

schusses, Karolinenstraße 3, 67227 Frankenthal (Pfalz), einzulegen. 

 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall 

ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 

nach dem Vertrauensdienstegesetz in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 

910/2014 (eIDAS) zu versehen und an die E-Mail-Adresse: STV-Frankenthal@post-

stelle.rlp.de zu senden. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind beson-

dere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 

„www.frankenthal.de“ aufgeführt sind. 

 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, 

wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen 

ist. Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 

nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht Neustadt 

an der Weinstraße schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift des Ur-

kundsbeamtender Geschäftsstelle erhoben werden. 

 

Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat keine aufschiebende Wir-

kung. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht in 67433 Neustadt an der Wein-

straße, Robert-Stolz-Straße 20, gemäß § 80 Abs.5 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) vom 21.01.1960 (BGBl. I S. 17) die aufschiebende Wirkung ganz oder teil-

weise anordnen. Dieser Antrag ist schon vor Erlass einer Entscheidung des Stadt-

rechtsausschusses zulässig. Er wäre gegen die Stadt Frankenthal (Pfalz), vertreten 

durch den Oberbürgermeister, zu richten. Er muss den Antragsteller und den An-

tragsgegner sowie den Streitgegenstand bezeichnen. Die zu einer Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollten angegeben werden. Die Verfü-

gung, gegen die sich der Antrag richtet, sollte in Urschrift oder Abschrift beigefügt 

werden. 

 

 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ), den 19.12.2021 

 

Martin Hebich 

Oberbürgermeister 
 

 


